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Hallo Bettina,

das hört sich ja erstmal schlimm an. Aber soweit ich das vom Lernen für das Thema Schulrecht,
genauer: Aufsichtspflicht noch im Kopf habe, haftest du nicht persönlich, sondern die Schule
bzw. der Staat.
Anders wäre es, wenn dir grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz nachgewiesen werden könnte.

Außerdem wird in der Verordnung darauf hingewiesen, dass man von Schülern eines gewissen
Alters bestimmte Dinge erwarten kann - in diesem Fall, dass ein 4. Klässler nicht mit
Streichhölzern zündelt.

Ich stimme Talida auch darin zu, dass der Schüler ja nicht unbedingt deine Streichhölzer
benutzt haben muss!
Streichhölzer und Feuerzeuge gibt es überall und ich sehe deine Verantwortung dabei nicht so
ganz.

Der Schüler hat auf dem Heimweg gezündelt. Der Schulweg fällt nicht unter deine
Aufsichtspflicht. Und ich nehme auch nicht an, dass du dem Schüler die Streichhölzer in die
Hand gedrückt hast!? Denn dann wär es grob Fahrlässig. Aber so...?

Viel Glück!

Melosine
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